
Mitteilung an den Beschuldigten Hans M . . .

Kopfbogen

Herrn 
Hans M . . .
H . . .
Lehrlingswohnheim des V E B . . .
. . .  Str....

Wegen unbefugter Benutzung eines Kraftfahrzeuges (Vergehen nach § 201 Abs. 1 
StGB) wurde gegen Sie am 16. 10. 1976 ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die 
Ermittlungen sind abgeschlossen. Da die Voraussetzungen zur Übergabe der Sache 
an ein gesellschaftliches Gericht vorliegen (§§ 58, 77 StPO), wurde sie heute an die 
Konfliktkommission Ihres Betriebes übergeben.

V o g e l

Benachrichtigung des einbezogenen Kollektivs 
z. Hd. des Lehrausbilders Max I—

Kopfbogen

Werter Herr I_!

Nach Abschluß des gegen den Lehrling Hans M . . .  a m  16. 10. 1976 eingeleiteten 
Ermittlungsverfahrens wegen unbefugter Benutzung eines Kraftfahrzeuges (Ver
gehen nach § 201 Abs. 1 StGB) wurde die Sache an die Konfliktkommission Ihres 
Betriebes zur Beratung und Entscheidung übergeben. Der Konfliktkommission ist 
empfohlen worden, Sie zu ihrer Beratung einzuladen. Wir bitten Sie, Ihre Brigade 
über diesen Sachstand zu unterrichten.

Mit sozialistischem G r u ß  

V o g e l
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